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Verordnung über die Durchführung der Gesamtmelioration Castiel

l. Allgemeine Bestimmungen

Art. '1

Zur Erhaltung und Förderung einer gesunden Landwirtschaft führt die

Gemeinde , gestützt auf Art. 17 MelG und dem G rundsatzbesch luss an

der Urne vom 09.02.2020 eine G esamtmelioration durch. Diese

Verordnung regelt die Übertragung der Befugnisse an die

Gemeindeorgane, die Ernsprachebehandlung sowie die B eitragsleistu ng

der Gemeinde.

Art.2

Zur Entlastung des G emerndevorstands und zur Wahrung der Kontinuität
des Unternehmens wird eine Meliorationskommission eingesetzt. 5ie

besteht aus dem Präsidenten und vier Mitgliedern. lm Übrigen

konstituiert sich diese selbst. ln die Meliorationskommission können auch

Personen gewählt werden, die nicht in der Gemeinde Arosa wohnhaft
sind.

ll. Gemeindeorgane

Art.3

Der Urnengemeinde sind nachfolgende Geschäfte zu unterbreiten:

Bewilligung des Gesamtkredits aufgrund des Auflageprojekts und

allfälli ger Nachtragskredite.

Art. 4

Dem Gemelndeparlament sind nachfolgende Geschäfte zu unterbrelten:

1. Erlass und Anderungen dieser Verordnung;

2. Wahlen;

a. Präsident und drei Mitglieder der Meliorationskommission. Der

Gemeindevorstand bezeichnet ein weiteres Mitglied aus seiner

Mitte.

b. mit Ausnahme des Obmanns die zwei Mitglieder und die zwei

Stellvertreter der Schätzu n gskomm ission.

Die Amtsdauer der Kommissronsmitglieder beträgt acht .lahre,

eine Wiederwahl ist möglich. Nötige Ersatzwahlen während der

Amtsdauer sind vorzunehmen und gelten bis zum Tage der
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Gemeinde-

vorstand

Meliorations-
kommission

ordentlichen Neu- oder Wiederwahl. Eine vorzeitige Abwahl von
gewählten Kommissions-mitgliedern kann vorgenommen werden.

3. Genehmigung der Grundsätze fur die Kostenverteilung;
4. Genehmigung der Jahresrechnung und des .Jahresberichts.

Art. 5

Der Gemeindevorstand

1. bestimmt zusammen mit der Meliorationskommission die aus-

f uhrende Fachperson.

2. bereitet alle Sachgeschäfte der Urnengemeinde und des Gemeinde-
parlamentes vor.

Art.6

1 Die Meliorationskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei

Mitglieder anwesend sind. Sie

1. leitet das Unternehmen und führt die Rechnung.

2. wählt zusammen mit dem Gemeindevorstand die ausführende Fach-

person.

3. nimmt die Arbeitsvergabe vor und schliesst die entsprechenden

Verträge ab.

4. beschliesst den Umlegungsbann und entscheidet uber Bewilligungen

in diesem Zusammenhang.

5. ermittelt mit der ausführenden Fachperson und dem Grundbuchamt
den alten Bestand.

6. beschliesst über die jährlich durch die beteiligten Eigentümer/innen

zu leistenden Teilzahlungen (Art. 32 MelV)

7. vertritt die Gemeinde in Meliorationsangelegenheiten nach aussen

sowie vor Behörden und Gerichten.

8. setzt den Verkehrswertzuschlag für die Mehr- und Minderzu-

teilungen fest.

9. bestimmt die Höhe des allgemetnen Abzugs.

10. nimmt die Neuzuteilungen vor und verfugt allfällige Anderungen.

1 1 . verfugt den Besitzesantritt.

1 2. bereitet alle übergeordneten Sachgeschäfte zuhanden des

Gemeindevorstands vor.

13. hat uber sämtliche Verhandlungen Protokoll zu führen.

14. beantragt beim Amt fur Landwirtschaft und Geoinformation

Anderungen am Beizugsgebiet.

15. beschliesst im Rahmen der bewillrgten Kredite die Beschaffung und

Verwendung der finanziellen Mittel und schliesst die entsprechenden

Kreditverträge ab. Nachgewiesene teuerungsberechtigte Mehr-
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Verordnung über die Durchführung der Gesamtmel oration Castiel

kosten, die von Bund und Kanton anerkannt und subventioniert
werden, bedingen bei der Gemeinde keinen Nachtragskred it.

16. regelt den Unterhalt für Wege, die nicht an dre Gemeinde

übergehen.

17. tätigt Landkäufe und Landverkäufe im lnteresse der Gesamt-

melioration als Bestandteil der Bodenpolitik und schliesst

Pachtverträge ab.
'1 8. stellt das S ubventionsgesuch an das Amt für Landwirtschaft und

Geoinformation und beschliesst über die Annahme der Subventions-

bedingungen.
'1 9. erlässt ein Reglement für die pachtweise Arrond erung und

entscheidet über die Zuweisung des Pachtlands für die im Eigentum

der Trägerschaft stehenden Grundstücke.

20. beantragt den Eigentumserwerb an den neuen Grundstücken bei der

Regierung (Art. 36 lVelG) und meldet diesen zur Eintragung in das

Grundbuch an.

21. entscheidet über alle nicht einem anderen Organ übertragenen

Angelegenheiten (Art. 14 Abs. 2 MelV).

'7Der Präsident und der Vizepräsident führen zusammen oder mit ie
einem weiteren Kommissionsmitglied die rechtsverbindliche Unterschrift.

I Für alle Entscheide gilt das absolute Mehr der anwesenden Mitglieder.

Bei Stimmeng leichheit entscheidet der Präsrdent, bei allfälligen Wahlen

das Los.

a Jedes Mitglied ist zur Abgabe seiner Stimme verpf lichtet. Vorbehalten

bleiben die Bestimmungen über den Ausstand nach kantonalem

Gemeindegesetz.

ll l. Schätzu ngskommission

Art. 7

Die Schätzungskomm ission besteht aus dem vom zuständigen

kantonalen Departement ernannten Obmann sowie zwei, durch das

Parlament gewählten, Mitgliedern und zwei Stellvertretern (Art. 16

MelV).

Art.8

915.1 10
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1. nimmt die Einsprachen entgegen
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Bekanntgabe von

öffentlichen
Auflagen

Entlöhnung der
Kommission

3. stellt die Grundsätze für die Verteilung der Rest- und Unter-
haltskosten auf, sofern sich die Beteiligten darüber nicht einigen

kön n en.

4. nimmt die Kostenverte ilu ng vor.

5. leitet die Einigungsverhandlungen und fällt die Einsprachen-

entscheide, mit Ausnahme der Einsprache gegen das Beizugsgebiet,

das G rundeigentümerverzeich n is und das Auflageprojekt, über

welche das zuständige kantonale Departement entscheidet (Art. 6
und 44 MelG)

6. ernennt einen Protokollf ührer.

'? 
Über sämtliche Verhandlungen hat die Schätzungskommission Protokoll

zu f ir h ren.

lV. Öffentliche Auflagen, Einsprachen und
Beschwerden

Art.9

rDie von der M eliorationskom m ission verfügten öffentlichen Auflagen
qemäss Art. 38 MelG werden durch das Amt für Landwirtschaft und

Geoinformation im Kantonsa mtsblatt, versehen mit einer Rechtsmittel-

belehrung, bekannt gegeben.

'?Dre Meliorationskommission hat die betroffenen G rund eig entü mer/-

innen über die verfügten öffentlichen Auflagen ordnungsgemäss zu

informieren. Für die in der Gemeinde wohnhaften Grundeigen-

tümer/innen erfolgt die Bekanntgabe auf ortsübliche Weise, für die

auswärts wohnenden G rundeigentü mer/in nen schriftlich.

V. Entlöhnung der Meliorationskommission

Art. 10

1 Der Präsident und die Mitglieder erhalten ein Sitzungsgeld entsprechend

dem Entschäd ig u n gsreg lement für Behörden- und Kommissions-

mitglieder der Gemeinde.

'zDer Präsident erhält zusätzlich eine Jahrespauschale von CHF 2'000.-.

Die Ausfertigung von Protokollen wird ebenfalls gemäss

E ntschäd ig ungsreg lement der Gemeinde entschädigt.

3 Die 5 pesenentschädig u n g richtet sich nach den kommunalen

Bestimmungen.
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Vl. Fina nzieru ng

Art, 11

Die Gemeinde leistet einen Beitrag aus öffentlicher lnteressenz von 40oÄ

Prozent an die nach Abzug der Kantons- und Bundesbeiträge

verbleibenden Restkosten an Güterstrassen. Die Restkosten der uber das

Amt für Wald und Naturgefahren finanzierten und subventionierten

Forststrassen werden von der Gemeinde getragen. Die jährlich zu

leistende Beiträge sind jeweils ins ordentliche Budget aufzunehmen.

Art. 12

Die Rechnung der Melioration wird durch die Geschäftsprüfungs-

kommission der Gemeinde gepruft.

Art. 13

1 Die Rechnungsführung fur die Gesamtmelioration ist Aufgabe der

Gemeindeverwaltung.

2 Die Rechnungsführung kann bei Bedarf auch extern vergeben werden.

Durch das Gemeindeparlament am 11.06.2021 beschlossen.

Vom Gemeindevorstand am 20.10.2021 ruckwirkend auf den '1. Januar

2021 in Kraft gesetzt.

Di sidentin eschreiber

n Altmann Jan Diener

Gemeindebeitrag

Revisoren

Rechnungs-

führung
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